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Debeka
Allgemeine Versicherung AG

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB 2014) - Gewerbe

- Stand: 1. Juli 2023 -
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 Unser Ziel ist es, in unseren Texten alle Menschen anzusprechen – ganz unabhängig von deren Geschlecht. Nur der besseren Lesbarkeit we
gen verzichten wir darauf, alle Geschlechter einzeln zu nennen.

Umfang des Versicherungsschutzes

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicher
ten Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer 
wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetretenen Schadensereignisses (Versicherungsfall), 
das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzli
cher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch ge
nommen wird.

Schadensereignis ist das Ereignis, das unmittelbar zu ei
ner wahrnehmbaren Schädigung des Dritten geführt hat. 
Auf den Zeitpunkt der Schadensverursachung, die zum 
Schadensereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 
Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadens
ersatz statt der Leistung;

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach
erfüllung durchführen zu können;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen
stands oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver
tragsleistung geschuldeten Erfolgs;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge
rung der Leistung;

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen.

2 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen

Der Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erwei
tert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des 
Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 
durch Sachschäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf 
finden dann die Bestimmungen über Sachschäden An
wendung.

3 Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haft
pflicht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträ
gen angegebenen Risiken des Versicherungsneh
mers;
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(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche
rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Ri
siken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder 
Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, 
die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen;

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 
Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorge
versicherung) und die in Ziffer 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhun
gen des versicherten Risikos durch Änderung bestehen
der oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versiche
rer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen 
von Ziffer 21 kündigen.

4 Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags 
neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Ver
trags sofort versichert.

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor
derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb 
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann 
auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt 
der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, 
entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko 
rückwirkend ab dessen Entstehung. Tritt der Versiche
rungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, 
so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass 
das neue Risiko erst nach Abschluss der Versiche
rung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu 
dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko ei
nen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt ei
ne Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb ei
ner Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige 
nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für 
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer 
Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) 
auf den Betrag von 15 Mio. Euro pauschal für Personen- 
und Sachschäden und 1 Mio. Euro für Vermögensschä
den begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein gerin
gere Versicherungssummen festgesetzt sind.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risi
ken

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahr
zeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche
rungspflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen;

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen;

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb 
im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen 
zu versichern sind.

5 Leistungen der Versicherung

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzan
sprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers 
von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs 
zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hier
durch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die 

vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versi
cherers abgegeben oder geschlossen worden sind, bin
den den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne 
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungs
nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer fest
gestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustel
len.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwick
lung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzan
sprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Na
men des Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts
streit über Schadensersatzansprüche gegen den Versi
cherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung 
bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des 
Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereig
nisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallen
den Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestel
lung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von 
dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der 
Versicherer die gesetzlichen oder die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter 
das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zah
lenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Aus
übung dieses Rechts bevollmächtigt.

6 Begrenzung der Leistungen

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei je
dem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungs
summen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Ver
sicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige 
Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Ent
schädigungsleistungen des Versicherers für alle Versiche
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Doppelte 
der vereinbarten Versicherungssummen bzw. Höchster
satzleistungen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein
tretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungs
fall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle 
eingetreten ist, wenn diese

- auf derselben Ursache,

- auf gleichen Ursachen mit innerem - insbesondere 
sachlichem und zeitlichem - Zusammenhang oder

- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versiche
rungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im 
Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Scha
densersatzleistung (Selbstbeteiligung). Soweit nicht et
was anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in 
diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatz
ansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus ei
nem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt 
der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versi
cherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.
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6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Ren
tenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert 
der Rente die Versicherungssumme oder den nach Ab
zug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versiche
rungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Ver
hältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrags 
zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.

Für die Berechnung des Rentenwerts gilt die entsprechen
de Vorschrift der Verordnung über den Versicherungs
schutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der 
jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versiche
rungsfalls.

Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versi
cherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteili
gen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versiche
rungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen 
verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, wer
den die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von 
der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung 
an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleis
tung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7 Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrück
lich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausge
schlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha
den vorsätzlich herbeigeführt haben.

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha
den dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von 
deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder 
Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in 
Ziffer 7.5 benannten Personen gegen die Mitversicher
ten,

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel
ben Versicherungsvertrags,

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versi
cherungsvertrags.

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

(1) aus Schadensfällen seiner Angehörigen, die mit ihm 
in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im 
Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehö
ren.

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder ver
gleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer 
Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeel
tern und -kinder (Personen, die durch ein familienähn
liches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis, wie 
Eltern und Kinder, miteinander verbunden sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähi

ge, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person 
ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versi
cherungsnehmer eine juristische Person des privaten 
oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger 
Verein ist;

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine offe
ne Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

(5) von seinem Partner, wenn der Versicherungsnehmer 
eine eingetragene Partnergesellschaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzver
waltern.

zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5:

Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstre
cken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der 
dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemein
schaft leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, 
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigen
macht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrags sind, unabhängig davon, wer den 
Schaden verursacht hat.

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
wenn

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sa
chen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung 
und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen 
gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen 
oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit be
troffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versi
cherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung sei
ner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als 
Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) 
benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile 
von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen 
waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind 
und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbe
wegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittelba
ren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden ha
ben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versiche
rungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tä
tigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen 
zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7:

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Zif
fer 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, 
Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsneh
mers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz 
und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die 
durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Perso
nen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versiche
rungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbei
ten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstel
lung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt 
auch dann, wenn die Schadensursache in einem mangel
haften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften 
Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung 
der Sache oder Leistung führt. Dieser Ausschluss findet 
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auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für 
Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung 
oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonsti
gen Leistungen übernommen haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden 
Schadensereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetz
buch VII sind jedoch mitversichert.

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer we
gen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder 
anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgeset
zen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn 
der Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund ge
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen In
halts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden ent
standenen Kosten in Anspruch genommen wird.

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprü
che erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltscha
densgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungs
richtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umset
zungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe
stimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versiche
rungsnehmer geltend gemacht werden könnten.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung 
privater Haftpflichtrisiken.

(b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelt
einwirkung.

Dieser Ausschluss gilt nicht

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisi
ken

oder

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfäl
le), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach 
Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Ar
beiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden 
durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstel
lung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung 
oder Wartung von

- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stof
fe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, 
zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungs
gesetz (UmweltHG-Anlagen);

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Be
stimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeige
pflicht unterliegen;

- Abwasseranlagen

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen 
bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, as
besthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen 
sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelba
rem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energie
reichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioak
tiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen 
sind auf

(1) gentechnische Arbeiten,

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

(3) Erzeugnisse, die

- Bestandteile aus GVO enthalten,

- aus oder mithilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen 
durch

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwäs
ser handelt,

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Ge
wässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Aus
tausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektroni
scher Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten,

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Da
ten,

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus
tausch,

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlich
keits- oder Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, 
Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonsti
gen Diskriminierungen.

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus 
der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsneh
mers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die 
durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehören
den, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstan
den sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszah
lung

8 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an
gegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten 
oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 und Ziffer 
9.2 zahlt.

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einma
liger Beitrag

9.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor 
dem im Versicherungsschein angegebenen Versiche
rungsbeginn.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahres
beitrags.

9.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 
Ziffer 9.1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange 
die Zahlung nicht bewirkt ist. Der Versicherer kann nicht 
zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
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9.3 Leistungsfreiheit des Versicherers

Ist der erste oder einmalige Beitrag bei Eintritt des Versi
cherungsfalls nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam 
gemacht hat. Der Versicherer wird nicht leistungsfrei, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

10 Fälligkeit der Folgebeiträge; Folgen verspäteter Zahlung

10.1 Fälligkeit der Folgebeiträge

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten 
Zeitpunkt fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung ange
gebenen Zeitraums bewirkt ist.

10.2 Verzug

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten 
hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

10.3 Zahlungsaufforderung

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kos
ten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindes
tens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist 
nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Bei
trags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziffern 10.4 und 10.5 
mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.4 Kein Versicherungsschutz

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab die
sem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, 
wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.3 da
rauf hingewiesen wurde.

10.5 Kündigung

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versi
cherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsauf
forderung nach Ziffer 10.3 darauf hingewiesen hat. Hat 
der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungs
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahn
ten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfäl
le, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zah
lung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs
schutz.

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftverfahren

11.1 Rechtzeitige Zahlung

Ist die Einziehung des Beitrags von einer Bankverbindung 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Bei
trag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, 
ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie un
verzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungs
aufforderung des Versicherers erfolgt.

11.2 Beendigung des Lastschriftverfahrens

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil 
der Versicherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat 
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus an
deren Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht einge
zogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig 
Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlan
gen.

Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Bei
trags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in 
Textform aufgefordert worden ist.

12 Versicherungsperiode, Ratenzahlung

12.1 Versicherungsperiode

Als Versicherungsperiode gilt der Zeitraum eines Jahres.

12.2 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden 
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als ge
stundet. 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperi
ode werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer 
mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät.

13 Beitragsregulierung

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzutei
len, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos 
gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese 
Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Bei
tragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb ei
nes Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen 
und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei un
richtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 
dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschieds 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein 
Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsneh
mers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag zum 
Beginn des auf den Zeitpunkt der Veränderung folgenden 
Versicherungsjahres berichtigt (Beitragsregulierung), 
beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeit
punkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der 
vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach 
dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen 
und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden berück
sichtigt.

Es erfolgt also für das bereits abgelaufene Versicherungs
jahr keine Nacherhebung oder Rückerstattung von Beiträ
gen.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mit
teilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die 
Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe 
des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten 
Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich ge
macht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Ver
sicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zu
rückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Mona
ten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags er
folgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwen
dung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für 
mehrere Jahre.
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14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

14.1 Allgemeiner Grundsatz

Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem 
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz be
standen hat.

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versi
cherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den 
er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung 
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis er
langt hat.

14.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An
fechtung und fehlendem versicherten Interesse

14.2.1 Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine 
Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerru
fen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zu
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu er
statten. Voraussetzung ist, dass der Versicherungsneh
mer in einer Belehrung auf das Widerrufsrecht, die 
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Be
trag hingewiesen wurde und zugestimmt hat, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist be
ginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver
sicherer zusätzlich den für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.

14.2.2 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk
samwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste 
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr 
zu.

14.2.3 Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung 
des Versicherers wegen arglistiger Täuschung been
det, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk
samwerden der Anfechtungserklärung zu.

14.2.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei
trags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes In
teresse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall 
der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den 
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er
langt.

15 Beitragsanpassung

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsanpas
sung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatz
summe berechnet werden, findet keine Beitragsanpas
sung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von 
der Art der Beitragsberechnung der Beitragsanpassung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wir
kung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen 
Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durch
schnitt der Schadenszahlungen aller zum Betrieb der All

gemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versiche
rer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder ver
mindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die 
nächstniedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als 
Schadenszahlungen gelten dabei auch die speziell durch 
den einzelnen Schadensfall veranlassten Ausgaben für 
die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleis
tungen.

Durchschnitt der Schadenszahlungen eines Kalenderjah
res ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Scha
denszahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen 
Zeitraum neu angemeldeten Schadensfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 
Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbei
trag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz 
zu verändern (Beitragsanpassung). Der veränderte Folge
jahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der 
nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenszahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um 
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den 
der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 15.2 er
mittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag 
nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durch
schnitt seiner Schadenszahlungen nach seinen unterneh
menseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; 
diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die 
sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder Ziffer 15.3 un
ter fünf Prozent, entfällt eine Beitragsanpassung. Diese 
Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu be
rücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung

16 Dauer und Ende des Vertrags

16.1 Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebe
ne Zeit abgeschlossen.

16.2 Stillschweigende Verlängerung

Der Vertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kün
digung zugegangen ist.

16.3 Vertragsbeendigung bei befristeten Verträgen gegen Ein
malzahlung

Bei befristeten Verträgen gegen Einmalbeitrag endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorge
sehenen Zeitpunkt.

17 Wegfall des versicherten Risikos

Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
davon Kenntnis erhält, dass das versicherte Interesse nach 
dem Beginn der Versicherung weggefallen ist.

18 Kündigung nach Beitragsanpassung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanpassung ge
mäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs
schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versiche
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei
lung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch 
zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirk
sam werden sollte.
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Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung 
auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss 
dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem 
Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündi
gungsrecht.

19 Kündigung nach Versicherungsfall

19.1 Kündigungsrecht

Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 
wenn

- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleis
tet wurde oder

- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen un
ter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtan
spruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens ei
nen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zu
stellung der Klage in Textform zugegangen sein.

19.2 Kündigung des Versicherungsnehmers

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens je
doch zum Ablauf der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird.

19.3 Kündigung des Versicherers

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversiche
rung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser anstel
le des Versicherungsnehmers in die während der Dauer 
seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis 
ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit ei
ner Frist von einem Monat,

- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit so
fortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode

in Textform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Über
gang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis 
zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an beste
hen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung 
Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer lau
fenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungs
verhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versiche
rungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag 
dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer 
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Drit
ten unverzüglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht be
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs
fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müs
sen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer beste
henden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hät
te.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für 
alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Ver
sicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht 
keinen Gebrauch gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzei
gepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräuße
rung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzei
ge hätte zugehen müssen.

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 
Erlasses von Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung be
stehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versi
cherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhal
tung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer 
von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22 Mehrfachversicherung

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann 
er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrags ver
langen.

22.3 Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem 
die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer 
zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsneh
mers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahr
erhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge
fahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Ent
schluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungs
nehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannah
me der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Sat
zes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, 
den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt 
abzuschließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerhebli
chen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so 
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behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis ge
habt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt

23.2.1 Voraussetzungen des Rücktritts
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr
erheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, 
vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.

23.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Ver
sicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertre
ter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben we
der vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.
 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun
gen, geschlossen hätte.

23.2.3 Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs
schutz.
 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs
falls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht ver
sagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Um
stand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis
tung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsneh
mer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
 
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung der abge
laufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 Kündigung

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vor
satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Ver
sicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von ei
nem Monat kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän
de, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte.

23.4 Rückwirkende Vertragsanpassung

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeig
ten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlos
sen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlan
gen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht 
zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der lau
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als zehn Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi
cherers fristlos kündigen.

23.5 Ausübung der Rechte des Versicherers

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffern 23.2 bis 23.4 
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 
ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. 
Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklä

rung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Be
gründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die 
Monatsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 23.2 
bis 23.4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer An
zeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 bis 
23.4 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An
zeige kannte.

23.6 Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti
ger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der 
Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags 
zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklä
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungs
nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemesse
ner Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. 
Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne wei
teres als besonders gefahrdrohend.

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzan
sprüche erhoben wurden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Wei
sungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit 
es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem 
Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadens
berichte zu erstatten und ihn bei der Schadensermittlung 
und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die 
nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan
spruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördli
ches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbe
scheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, 
hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Ver
waltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versi
cherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst 
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung 
des Versicherers bedarf es nicht.

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung 
des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versi
cherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers 
einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss 
dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur 
Verfügung stellen.

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1 Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus 
diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls 
zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag inner
halb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsver
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letzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündi
gungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

26.2 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich 
verletzt, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis
tung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegen
heit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in ei
nem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Die voll
ständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungs
falls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen
heit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versi
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Oblie
genheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versi
cherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ur
sächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsneh
mer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig da
von, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehen
des Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27 Mitversicherte Person

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprü
che gegen andere Personen als den Versicherungsneh
mer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf 
die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Be
stimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) gel
ten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines 
Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist 
neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegen
heiten verantwortlich.

28 Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung oh
ne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet 
werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29 Gesetzliche Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah
ren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu 
dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers 
dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

30 Beschwerdestellen/Zuständiges Gericht

30.1 Beschwerdestellen

Es liegt im Interesse des Versicherers, seine Versiche
rungsnehmer mit seinen Leistungen zufrieden zu stellen. 
Sollte dies einmal nicht gelingen, steht der Versicherer un
ter den folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:

Debeka Allgemeine Versicherung AG 
56058 Koblenz 
Tel.:  (02 61) 4 98 - 46 64 
Fax.: (02 61) 4 98 - 55 55 
E-Mail: kundenservice@debeka.de 
Internet: www.debeka.de 

Darüber hinaus bestehen auch die folgenden Möglichkei
ten: 

30.1.1 Versicherungsombudsmann
 
Verbraucher können sich mit Eingaben an den Ombuds
mann für Versicherungen wenden: 
 
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632 
10006 Berlin 
Tel.:  (08 00) 3 69 60 00 
Fax.: (08 00) 3 69 90 00 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhän
gige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlich
tungsstelle. Der Versicherer hat sich verpflichtet, an 
dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. Verbrau
cher, die diesen Vertrag online (zum Beispiel über eine 
Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen haben, kön
nen sich mit ihrer Beschwerde auch online an die Platt
form wenden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Die 
Beschwerde wird dann über diese Plattform an den Ver
sicherungsombudsmann weitergeleitet. 

30.1.2 Versicherungsaufsicht
 
Versicherungsunternehmen unterliegen der Aufsicht 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn 
Tel.: (08 00) 2 10 05 00 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Internet: https://www.bafin.de 
 
Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann einzelne 
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden. 

30.1.3 Rechtsweg
 
Außerdem ist es möglich, den Rechtsweg zu beschrei
ten.

30.2 Zuständiges Gericht

30.2.1 Klagen gegen den Versicherer
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständig
keit nach dem Sitz des Versicherers. Ist der Versiche
rungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Ge
richt örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohn
sitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen ge
wöhnlichen Aufenthalt hat.

30.2.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer
 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
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müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 
seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person, be
stimmt sich das zuständige Gericht nach dem Sitz oder 
der Niederlassung des Versicherungsnehmers.

30.2.3 Wegzug des Versicherungsnehmers
 
Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz in 
einen Staat außerhalb der Europäischen Union, Is
lands, Norwegens oder der Schweiz, sind die Gerichte 
der Bundesrepublik Deutschland zuständig.

31 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

32 Vollmacht des Versicherungsvertreters

32.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entge
genzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versiche
rungsvertrags;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließ
lich dessen Beendigung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrags und während des Versicherungsverhältnis
ses.

32.2 Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder de
ren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

33 Sanktionsklausel

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen 
– Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf 
die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Han
dels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.


